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Änderung der Kantonsverfassung, Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren der Kommission SAK 
 
Der Kirchgemeindeverband des Kantons Bern bedankt sich für die Einladung zur 
Vernehmlassung. Wir lassen uns in Kürze wie folgt vernehmen: 
 
1. Wir halten die von der Kommission formal vorgenommene Beschränkung auf die The-

matik der Schwellenwerte gemäss den Art. 62 und 89 der Kantonsverfassung und auf 

die Präzisierungen bezüglich Parlamentsdienst und Staatskanzlei für angebracht.  

 

2. Der Kirchgemeindeverband erachtet inhaltlich die beabsichtigte Verdoppelung der 

Schwellenwerte als gerechtfertigt, ebenso die Einfügung des neuen Art. 83a und die 

Präzisierungen in Art. 92 Ziff. 2 der Kantonsverfassung. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 
 
Kirchgemeindeverband des Kantons Bern 
 
Sig.      Sig. 
 
Hansruedi Spichiger, Präsident  Gottfried Aebi, Vorstandsmitglied 
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CC/ Vorstand des KGV 

 


